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Beschlussempfehlung* 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)  

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 18/2000, 18/2002 – 

Entwurf eines Gesetzes  
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 
(Haushaltsgesetz 2015) 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) nebst Gesamtplan – Drucksa-
che 18/2000 – mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen: 
1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „299 500 000 000 Euro“ durch die Angabe 

„299 100 000 000 Euro“ ersetzt. 
2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Rentenversicherung“ das 
Komma und die Wörter , Zuweisung an das Sondervermögen „Energie- 
und Klimafonds“ ‘ gestrichen. 

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 
„(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, der 

Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung verzinsliche Liquiditäts-
hilfen zu gewähren. Die Liquiditätshilfen sind auf 30 000 000 Euro be-
grenzt. Der Ermächtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch genom-
men werden. Die Liquiditätshilfen sind so bald wie möglich zurückzu-
zahlen, spätestens jedoch mit Erhalt der Mittel aus der Umlage gemäß 
§ 3d Absatz 4 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes. Mit dem 
Ende des Haushaltsjahres sind die gewährten Liquiditätshilfen vollstän-
dig zurückzuzahlen.“ 

3. Dem § 16 Absatz 1 wird folgende Nummer 3 angefügt: 
„3. sofern die in § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Haushaltsgesetzes 2014 vor-

gesehene Möglichkeit zur Ausbringung von 300 Planstellen im Bereich 
Informationstechnik im Haushaltsjahr 2014 nicht ausgeschöpft werden 
konnte, die noch offene Anzahl zusätzlich zu den in Nummer 2 genann-
ten Planstellen auszubringen.“ 

* Der Bericht wird mit Drucksache 18/2825 gesondert verteilt. 
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Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Berlin, den 13. November 2014 

Der Haushaltsausschuss 

Dr. Gesine Lötzsch 
Vorsitzende und Berichterstatterin 

 
 

 
 

Norbert Barthle 
Berichterstatter 

Johannes Kahrs 
Berichterstatter 

Sven-Christian Kindler 
Berichterstatter 
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